Muster-Betriebsvereinbarung: Einsatz biometrischer Systeme
Zwischen der … (Name des Unternehmens), vertreten durch die Unternehmensleitung, und dem Betriebsrat der … (Name des Unternehmens), vertreten durch den/die Betriebsratsvorsitzende/n, wird folgende Betriebsvereinbarung geschlossen: 

Präambel
Unternehmensleitung und Betriebsrat sind sich darüber einig, dass es sich bei biometrischen Daten um personenbezogene Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) handelt. Mit solchen soll im Sinne dieser Betriebsvereinbarung umgegangen werden. 

§ 1 Gegenstand
Mit dieser Betriebsvereinbarung werden die Einführung, Nutzung und Änderung biometrischer Systeme und die damit einhergehende Datenverarbeitung im Betrieb geregelt.

§ 2 Geltungsbereich
Die Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten des Unternehmens und für alle biometrischen Systeme, die zum Einsatz kommen. Hierbei ist es unerheblich, an welchem Ort sich diese Systeme befinden.

§ 3 Betriebliche Festlegungen
Das Zutrittskontrollsystem dient als „Schlüsselersatz“ zum Betreten der Gebäude. Jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin erhält von der Abteilung gegen Unterschrift eine Berechtigungskarte, die ihm oder ihr zu den vorgesehenen Zeiten und Gebäudebereichen den Zugang verschafft.
Ein Verlust der Berechtigungskarte ist der Unternehmensleitung umgehend zu melden. Beim Ausscheiden aus dem Betrieb oder einem Wechsel innerhalb des Unternehmens, für den die Benutzung der Berechtigungskarte nicht mehr vorgesehen ist, ist diese an die ausgebende Abteilung zurückzugeben. Die Rückgabe muss schriftlich dokumentiert werden. Die Berechtigungskarte darf nur von der oder dem Nutzungsberechtigten verwendet werden. Eine Weitergabe der Karte an Dritte ist untersagt.

§ 4 Informationspflicht
Die Beschäftigten sind über die Funktionsweise des Systems und die damit verbundene Datenverarbeitung umfassend zu informieren. Die Unternehmensleitung stellt sicher, dass diese Informationen stets aktuell sind. Der Betriebsrat und der oder die Datenschutzbeauftragte müssen jeder Änderung oder Erweiterung des Systems zustimmen.





§ 5 Datenschutz
Die Unternehmensleitung stellt sicher, dass das BDSG von allen Führungskräften und Arbeitnehmenden sowie externen Stellen eingehalten wird.
Die biometrischen Daten der Beschäftigten werden ausschließlich für die Zwecke der Zutrittskontrolle erhoben, gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe der Daten an Dritte oder an andere Unternehmensbereiche ist unzulässig. Es findet keine Leistungs- oder Verhaltenskontrolle statt. Eine zentrale Datenbank mit den biometrischen Daten wird nicht eingerichtet. Die Daten werden ausschließlich auf den mobilen Speichermedien (Chipkarte, USB-Token) gesichert, die sich im Besitz der Arbeitnehmenden befinden.
Es werden nur die Daten verarbeitet, die für den Betrieb des Systems erforderlich sind. Eine Bewegungsverfolgung wird ausgeschlossen. Die Datensparsamkeit sowie die Auswahl und Gestaltung des biometrischen Systems unterliegen der Vorabkontrolle durch die oder den Datenschutzbeauftragte/n. 
Nach dem Ausscheiden einer oder eines Beschäftigten sind die Daten unwiederbringlich zu löschen oder das Speichermedium ist zu vernichten.

§ 6 Datensicherheit
Die Unternehmensleitung stellt die Datensicherheit sicher. Der Betriebsrat und der oder die Datenschutzbeauftragte gewährleisten die Umsetzung. 

§ 7 Rechte des Betriebsrats
Der Betriebsrat hat das Recht, jederzeit die Einhaltung dieser Betriebsvereinbarung zu überprüfen.

§ 8 Inkrafttreten und Kündigung
Die Betriebsvereinbarung tritt am … in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit. Sie kann jederzeit von beiden Parteien schriftlich mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.
Ihre Bestimmungen gelten nach einer schriftlichen Kündigung bis zum Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung fort. Nach Eingang der Kündigung sind unverzüglich Verhandlungen über eine neue Rahmenbetriebsvereinbarung aufzunehmen.


______________			
Ort, Datum			

______________
Unterschriften

